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Antrag

Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

13/SVV/0826

öffentlich
Betreff:
Fahrverbot im oberen Teil der Straße Am Friedhof im Ortsteil Fahrland

Erstellungsdatum 29.11.2013
Eingang 922:

Einreicher: Fraktion SPD

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium Zuständigkeit

04.12.2013 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Durch die Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam wird veranlasst, dass am Beginn des oberen 
Teils der Straße Am Friedhof im Ortsteil Fahrland, neben dem Friedhofseingangstor ein Verkehrsschild 
Nr. 201 (Durchfahrt verboten) mit dem Zusatz „außer Winterdienst“ aufgestellt wird. Die Beschilderung 
soll bis Ende Dezember 2013 realisiert werden.

gez. M. Schubert
Fraktionsvorsitzende/r

Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

einstimmig mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

erledigt abgelehnt

Wiedervorlage:

zurückgestellt zurückgezogen



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:
Ende August 2013 wurde der obere Teil der Straße Am Friedhof im Ortsteil Fahrland (zwischen 
Friedhofseingang und Hortneubau) wie vom Ortsbeirat erbeten als Schulweg ausgebaut. Leider ist 
der ebenfalls installierte Klapppoller am 15.11.2013 auf Weisung der Stadtverwaltung wieder 
demontiert worden. Nunmehr kann jeder ungehindert diesen Wegeabschnitt befahren, der als 
Gehweg für die Grundschüler der Regenbogenschule dienen soll. Dadurch werden die Kinder 
insbesondere in der dunklen Jahreszeit akut gefährdet. Die Polizei hat keine rechtliche Handhabe um 
gegen Autofahrer vorzugehen, da eine entsprechende Ausschilderung fehlt.


